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Die wichtigſten Vereine .

1. Badiſcher Lehrerverein . E . V.
( Gegründet am 10. Mai 1876 in Durlach. )

Obmann : Hauptl . Oskar Hofheinz , Heidelberg , Bismarckſtraße 1
Geſchäftsſtelle : Heidelberg , Bismarckſtraße 17, Telefon 1143.Bank⸗Konko : Bad . Beamten- Genoſſenſchaftsbank Karlsruhe Oz. 7l.
Poſtſcheckkonko : Badiſche Beamten- Genoſſenſchaftsbank KarlsruheNr . 1400 ( zur Gukſchrift für den B. L. - V. ODz. 70) .

Satzung des Vadiſchen Lehrervereins E. V.
nach den Beſchlüſſen der Vertreterverſammlung von 1928.

IJ. Zweck , Aufgabe und Sit des Vereins .
§ 1. Der B. L. - V. erſtrebt die Ausgeſtaltung des ſtaallichenVolks - und Forkbildungsſchulweſens , die Förderung der Volks⸗

bildung und die Hebung des Lehrerſtandes .
§ 2. Als Mittel zur Erreichung dieſes Zwechkes bettachtetder V. vornehmlich :

a) den gewerkſchaftlichen Zuſammenſchluß aller im öffentlichenSchulweſen ſtehenden bad . Lehrer und Lehrerinnen ;b) die Wahrung der ſtaaklichen Einheitsſchule ;o) die Veröffenklichune regelmäßig oder aus beſonderen Anläſſenerſcheinender Oruckſchrufken,
d) Veranſtaltungen zur wiſſenſchaftl . und berufl . Fortbildungſeiner Mitglieder ;

e ) Soziale Maßnahmen und Einrichtungen , die geeignet ſind, dieöffentlich-rechkliche , geſellſchaftliche und wirtſchaftliche Stellungſeiner Mitglieder zu ſichern und zu heben , oder ihrer Wohlfahrkzu dienen Gilfe am Grabe , Lehrerheim Bad Freyersbach , Weih⸗nachtsgaben an Hinterbliebene u. a. ) ;) Die Juſammenarbeik mil Vereinen und Geſellſchaften , diegleiche oder ähnliche Ziele verfolgen .
§ 3. Der B. L. - V. iſt Mitglied des Deukſchen Lehrer —ois deins . Er iſt eingetragener Verein . Als Sitz gilt der Wohn⸗ork des jeweiligen 1. Vorſ . Bei Streitigkeiten iſt dasjenige Gerichtzuſtändig , in deſſen Bezirk der Verein ſeinen Sitz hat .

1 II . Mitgliedſchaft .
4 WMitglieder können nur ſolche Perſonen werden , die zurUbernahme eines öffentlichen Lehramtes berechtigtſind . Die Anmeldung erfolgt ſchriftlich bei dem Vorf . des
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zuſtändigen Bezirkslehrerv . Dieſer gibt die Anmeldung an
den die Aufnahme vollziehenden Vorſtand weiter .

Witglieder von Standesvereinen , deren Satzung hinſichtlich
des Bekenntniſſes oder der parteipolitiſchen Geſinnung Be⸗

ſchränkungen enthalten , oder deſſen Ziele und Beſtrebungen denen
des 5 L . V. zuwiderlaufen , können nicht Mitglieder des B. L. - V.
werden .

Der Austritt aus dem Verein kann nur auf Schluß des

Kalenderjahres erfolgen und muß vor dem 1. Oktober durch Ein⸗

ſchreibebrief dem Vorſ . des betreffenden Bezirkslehrerv . ge⸗
meldet ſein , der die Anzeige dem Vorſtande übermittelt . Dieſer
kann in beſonderen Fällen den Austritt auf einen früheren Zeit⸗
punkt in Kraft ſetzen .

Tritt ein Vereinsmitglied einem Stkandesverein bei , deſſen
Satzung hinſichklich des Bekennkniſſes oder der parteipolikiſchen
Geſinnung Beſchränkungen auferlegt , oder deſſen Ziele und Be⸗

ſtrebungen denen des B. L. ⸗V. zuwiderlaufen , ſo hak es damit auf

5 geordneten Zeitpunkt ſeinen Auskritt aus dem B. L. - V.
erklärt .

Der Ausſchluß eines Witgliedes kann durch den Vor⸗

ſtand erfolgen , wenn es durch ſein Verhalken das Anſehen oder
die Beſtrebungen des Vereins ſchädigt , oder troz Mahnung mit
der Entrichtung ſeiner Beiträge im Rückſtande bleibt . Dem aus⸗

geſchloſſenen Mitglied ſteht die Berufung an die Vertrekerver⸗

ſammlung zu. Mitglieder , die die V. - V. wegen Ausſchluſſes an⸗
gerufen haben , ſind für dieſen beſonderen Punkt der Tagesord —
nung verkretungsberechtigt .

Mit dem Auskrikt oder Tod erlöſchen alle Rechte an
den Verein , deſſen Einrichtungen und deſſen Vermögen . Nach
§ 4 Abſ .5 ausgeſchloſſene Witglieder verlieren , unbeſchadet ihres
Berufungsrechkes , alle Witgliedsrechte mit dem Tage der Be⸗

ſchlußfaſſung des Vorſt .
Für Mitglieder , welche ohne Gehalt beurlaubt ewer⸗

den , ruht die Mitgliedſchaft während der Dauer der Beurlaubung ;

gegen Leiſtung des halben Beitrages bleibt die Mitgliedſchaft je⸗
doch beſtehen .

III . Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder .

§ 5. Jedes Witglied iſt berechtigt :
a) an allen Einrichtungen des Vereins nach Maßgabe der hierfür

aufgeſtellten Richtlinien keilzunehmen . Beſonders ſtehen jedem
Mitglied Haftpflicht - und Rechksſchußz des D. L. - V. ,

ſowie die Hilfe am Grabe und die Vergünſtigungen des

Lehrerheims nach den jeweils geltenden Richtlinien zu;
b) in ſeinem Bezirksv . Anträge zu ſtellen ;
c) Das Vereinsblakt , die Badiſche Schulzeitung , unentgelt⸗

lich zu beziehen .



56

§ 6. Jedes Witglied verpflichtet ſich :

a) Zur Erreichung der Vereinszwecke nach Kräften beizuttagen ,
ſowie allen ordnungsgemäß zuſtandegekommenen Beſchlüſſen der
V. - V. und den Anordnungen des Vorſt . Folge zu leiſten .

b) Vereinsbeiträge nach den hierzu von der V. V. ge⸗
faßten Richklinien zu zahlen .

IV. Der Vorſtand .

§ 7. Der Vorſt . beſteht aus 16 Witgliedern , nämlich aus dem
1. und 2. Vorſ . , 2 Schriftf . , dem Rechner , dem Schriftleiter des
Vereinsblaktes , den Geſchäftsführern des Erziehungswiſſenſchaft⸗
lichen — des Schulpolitiſchen — und des Jugendſchriftenausſchuſſes ,
ſowie 7 Beiräken . Weiter kann der Vorſt . aus den Reihen der
Witkglieder einen Verwalter der Sozialeinrichtungen beſtellen .

§ 8. Den Vorſt . im Sinne des § 26 des Bürgerlichen Geſetz⸗
buches , der den Verein gerichtlich und außergerichklich verkrikt,
bildet der 1. Vorſ . und ein Schriftf . Im Verhinderungsfalle kreten
der 2. Vorſ . und ein Schriftf . als Erſatzmänner ein . Die Unter⸗
ſchrift zweier dieſer Mikglieder des Vorſt . genügt zur Rechtsver⸗
bindlichkeit .

§ 9. Es werden durch geheime Abſtimmung gewählt :
I. Der 1. und 2. Vorſ . , die Schriftf . und der Rechner des B.

L. - V durch ſämtliche Vereinsmikglieder in den Bezirksv . Beide
Schriftf . müſſen am Wohnort des 1. Vorſ . oder in unmittel⸗
barer Umgebung wohnen .
Die ſieben Beiräte in den Bezirkslehrerv . der hierzu ge⸗
bildeten ſieben Wahlkreiſe ; dieſe ſind :
1. Konſtanz , umfaſſend die Amksbezirke Konſtanz , Engen,

Überlingen , Meßkirch , Pfullendorf , Skockach , Donaueſchingen ,
Villingen , Waldshut .

Freiburg , umfaſſend Säckingen , Schopfheim , Lörrach ,
Müllheim , Staufen , Freiburg , Neuſtadt .

3. Offenburg , umfaſſend , Waldkirch , Emmendingen , Lahr,
Offenburg , Wolfach , Oberkirch , Kehl , Bühl , Baden .

4. Karlsruhe , umfaſſend Raſtatt , Ettlingen , Karlsruhe ,
Pforzheim .

5. Mannheim , umfaſſend den Amtsbezirk Mannheim .
6. Heidelberg , umfaſſend Breklen , Bruchſal , Wiesloch ,

Heidelberg , Weinheim .
7. Mosbach , umfaſſend Sinsheim , Wosbach , Buchen , Adels⸗

heim , Tauberbiſchofsheim , Wertheim .

1—
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III . Der Schriftleiter des Vereinsblakkes und die Geſchäftsf . der
Ausſchüſſe auf Vorſchlag des Vorſt . durch die V. - B.

510 Die Vorſtandsmitglieder werden jeweils auf 4 Jahre
gewählt .

Die der Wahl des Vorſt . unmitkelbar vorausgehende V. - V.
trifft die Wahlvorbereitung . Sie kann den Bezirksv ,
einen Wahlvorſchlag unkerbreiten .

Die Geſchäftszeit des Vorſt . beginnt und endigt nach der
im Anſchluß an die V. - V. durchzuführenden Neuwahl des Vorſt .

Wiederwahl aller Vereinsbeamten iſt ſtatthaft .
§ 11. Eine Vereinswahl bann nur ſtattfinden , wenn ſie

in der Bekanntgabe der Tagesordnung anberaumt war und
eine Beſprechung der Wahl vorausgegangen iſt .

Die Wahl wird nach einer beſonderen Wahlordnung
durchgeführt .

Über jede Wahl iſt ſofort nach Feſtſtellung des Ergebniſſes
eine Niederſchrift abzufaſſen , von dem Wahlausſchuß zu
unterzeichnen und unverzüglich an den Vorſt . einzuſenden . Die
Niederſchrift muß enthalken : die Anzahl der Wahlberechtigten und
der Abſtimmenden ſowie das Ergebnis der Wahl nach Stimmenzahl .

Bei allen Wahlen enkſcheidet einfache Skimmenmehrheit .
Bei Skimmengleichheit gilt der Altere als gewählt .
Einſprachen und Beſchwerden gegen eine Wahl

müſſen innerhalb acht Tagen beim Vereinsvorſt . erhoben werden ;
dieſer enkſcheidet endgültig .

§ 12. Scheidet der 1. Vorſ . während ſeiner Amkszeit aus , ſo
übernimmk der 2. Vorſ . die Skellverkrekung . Dauert die
Friſt bis zur nächſten ordentlichen Vorſtandswahl länger als ein
Jahr , ſo iſt Neuwahl anzuordnen . Scheidet ein anderes Vorſtands⸗
mitglied während ſeiner Amkszeit aus , ſo regelt der Vorſt . die
Skellvertretung .

§ 13. Der Vorſt . hält nach Bedarf Sitzungen ab , zu denen
der 1. Vorſ . einlädt . Auf Verlangen von einem Drittel aller Vor⸗
ſtandsmitglieder muß innerhalb zweier Wochen eine Sitzung anbe⸗
raumt werden . Dem 1. Vorſ . ſteht das Recht zu, zur Erörterung
beſonderer Fragen hervorragend Sachkundige zu Vorſtandsſitzungen
zuzuziehen .

In allen Vorſtandsſitzungen ſind nur die Vorſtandsmitglieder
ſtimmberechtigt . Die Beſchlüſſe werden mit einfacher Stim⸗
menmehrheit gefaßt . Stimmengleichheit gilt als Ablehnung . Der
Vorſt . iſt beſchlußfähig , wenn wenigſtens elf Wikglieder an⸗
weſend ſind .

Über die Vorſtandsſitzung iſt Bericht zu erſtatten .
§ 14. Der Vorſt . erledigt die laufenden Geſchäfte und vollzieht

die Beſchlüſſe der V. - V.
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Alle wichtigen Vereins - , Schul - und Standesangelegenheiten
ſind tunlichſt vor ihrer endgültigen Erledigung den Bezirksv . zur ( .
Beratung vorzulegen . 10

§ 15. Auf Anordnung des Vorſt . , auf Beſchluß der V . VB. 1
oder auf Ankrag von Bezirksv . , die insgeſamt wenigſtens zwei 1 f0
Fünftel der Vereinsmikglieder erfaſſen , muß über eine wichkige f
Frage oder einen Beſchluß der V . V. eine Urabſtimmung
in den Bezirksv . ſtattfinden . 0

§. 16. Zum Zwecke der raſcheren Erledigung der laufenden 8
Geſchäfte kann der Vorſtand einen Geſchäftsführenden 5
Ausſchuß einrichten .

fülſ§ 17. Der 1. Vorſ . führt bei allen Sitzungen und Verſamm⸗
lungen den 5385 und vertritt in Verbindung mit den übrigen
Vorſtandsmitgliedern den Verein nach außen .

§ 18 . Die Schriftführer beſorgen die Schreibgeſchäfte
des Vereins . Sie bearbeiten längſtens bis zur V. - V. die Jahres⸗ 8
berichte der Bezirksv . Der Jahresbericht wird nach Genehmigung [Oſe
durch den Vorſt . vor der V. - V. im Vereinsblatt veröffenklicht . Ein vird
Schriftf . übernimmk in der Regel auch den Zähldienſt des Vereins . lun

enkſ.

§. 19. Der Rechner beſorgt die Kaſſengeſchäfte des Vereins ,
legt jährlich Rechnung ab und erſtattet in der ordentlichen V .B. bet,
Bericht über das abgelaufene Rechnungsjahr . der

Ein Auszug aus der Jahresrechnung iſt jeweils bekanntzugeben . 90
Die abgeſchloſſene Rechnung des letzten Jahres liegt während 36

der Dauer der V. - V. zur Einſichtnahme der Mtiglieder auf . beſont
§. 20. Der Schriftleiter leitet das Vereinsblakt und iſt ſiedem Vorſt . und der V. - V. verantworklich . be
§. 21. Auf Vorſchlag des Vorſt . können folgende Aus - Mö

ſchüſſe durch die V. - B. beſtellt werden : 0 fie
1. Der Rechnungsprüfungsausſchuß . 0 ſe
2. Der Ausſchuß für Erziehungswiſſenſchaft .
3. Der Schulpolitiſche Ausſchuß . c ſe
4. Der Ausſchuß für Lehrbücher und Jugendſchriften . 000
Im Schulpolitiſchen und im Erziehungswiſſenſchaftlichen Aus . o ſe

ſchuß iſt je einem Unſtändigen ein Sitz einzuräumen . te fteBeſtellung erfolgt auf Vorſchlag des Vorſt . durch die V. V. Sie ewerden , wenn wichtige Fragen der Unſtändigen zur Behandlung
3ſtehen , zu den Vorſtandsſitzungen zugezogen . deFür beſondere Aufgaben können durch den Vorſt . und unker

Zuſtimmung der VB. V. Unterausſchüſ ſe eingeſetzt werden . 955Die Ausſchüſſe erhalten Dienſtweiſungen , die von det ghen
B. V . zu genehmigen ſind . Die Geſchäftsf . der Ausſchüſſe haben d d
auf 1. Januar eines jeden Jahres dem Vorſt . einen Tätigkeiks⸗ füulbericht zu unterbreiken . al
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§ 22. Der Rechnungsprüfungsausſchuß hal jedes
Jahr die Vereinsrechnung und die ſatzungsgemäße Verwendung
der Vereinsgelder zu prüfen und den Befund dem Vorſt . ſchriftlich
mikzuteilen . Er hat das Recht , nach freiem Ermeſſen bei dem Rech⸗
ner Kaſſenſturz vorzunehmen . Das gleiche Rechk ſteht ihm gegen⸗
über der Kaſſe des Lehrerheims zu.

In der V. - V. erſtattet der Vorſ . des Rechnungsprüfungsaus⸗
ſchuſſes Bericht über den Befund der Rechnungen und der vor —
genommenen Kaſſenſtürze .

§S 23. Die Vorſtandsmitglieder und die Geſchäftsf . der Aus⸗
ſchüſſe erhalten eine von der V. ⸗V. feſtzuſetzende Aufwands⸗
enkſchädigung .

V. Vertreterverſammlung .

§ 24. Jedes Jahr findet in der Regel in der Woche vor
Oſtern eine ordentliche V. - V. ſtakt . Tunlichſt alle 2 Jahre
wird mit der V. - V. eine allgemeine MWitgliederverſamm⸗
lung verbunden .

Ort und Zeit der Verſammlungen ſollen mit der Anordnung
der Vertreterwahlen 3 Wonake , die genaue T . O. 6 Wochen vor
der Tagung im Vereinsblatt bekannkgegeben werden .

§S 25. Die V. ⸗V. beſtimmt die Richtlinien für die Arbeit des
B. L. - V. und entſcheidet über alle Vereinsangelegenheiten . Ins⸗
beſondere hat ſie folgende Obliegenheiten :
a) ſie beſpricht die Berichte über den Skand und die Tätig⸗

keit des Vereins und den Stand des Vereinsver⸗
mögens ;

b) ſie erkeilt dem Rechner Entlaſtung ;
c) ſie wählt die Vorſtandsmitglieder gemäß § 9 Abſ . III und be⸗

ſtellt die Ausſchüſſe gemäß § 21;
d) ſie berät die eingebrachten Ankräge und faßt Beſchlüſſe

darüber ;

e) ſie bereitet die Vorſtandswahl vor ;
) ſie beſtimmt die Vertreter zur V. ⸗V. des Deutſchen

Lehrervereins .

§ 26. Die V. ⸗V. ſetzt ſich zuſammen aus dem Vor ſt . und den
von den Bezirksv . gewählten Verkretern .

Die Vertreter werden von jeder V. ⸗V. in den Bezirksv . in
geheimer Abſtimmung gewählt und zwar auf je 75 Miklglieder je
ein Vertreter . Reſtzahlen von 50 und mehr werden für voll ge⸗
rechnet . Erreicht ein Bezirksv . die Zahl von 50 Witgliedern nicht ,
ſo wählt er nach Vereinbarung gemeinſam mit einem Bezirksv .
ſeines Wahllkreiſes .
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Jedes Vereinsmitglied , das ſich als ſolches ausweiſen kann ,iſt berechtigt , den Verhandlungen der V. V . beizuwohnen , ſoweitdie V. - V. nicht anders beſchließt .
§ 27. Stimmberechtigt ſind nur die ſatzungsgemäßenWikglieder der V. - V. Skimmenmehrheit enkſcheidet . Skimmen⸗gleichheit gilt als Ablehnung .
Das Recht der Vertreter , ihre Stimme nach ihrer perſönlichen,auf Grund der Beratung gewonnenen Überzeugung abzugeben, darfnicht durch eine ihnen vorher auferlegte Verpflichtung beeinträchtigtwerden .

Beſchlüſſe der V. V . ſind nur gültig , wenn ſich die Mehrheitder gewählten Vertreter an der Abſtimmung beteiligk hat. ZurAnnahme von Sazun gsänderungen iſt eine Zweidritkel⸗mehrheit erforderlich .
Ein Bericht über die V. V. und die Witgliederverſammlung,der die Beſchlüſſe enkhalten muß , iſt jeweils zu veröffentlichen .

28. Zür Einbringung von Ankrä gen für die V. ⸗V. ſindnur die Bezirksv . und der Vorſt . berechtigt . Die Anträge müſſenwenigſtens zwei Monake vor der Verſammlung beim Vorſt . ein.gereicht ſein . Nicht rechtzeitig eingebrachte Anträge können nurdann zur Beratung kommen , wenn die V. - V. deren Oringlichkeitanerkennt . Anträge auf Anderung der Satzung können nichk als
Dringlichkeitsanträge behandelt werden .

§ 29. Eine a ßerordentliche V . V. kann der Vorſt.zur Beratung wichtiger Maßnahmen jederzeit einberufen . DieTagesordnung iſt den Bezirksv . und den Vertrekern durch dasVereinsblatt oder durch Rundſchreiben vor der V. V. mikzuteilen .
Muß eine außerordentliche V. - V. mit ſo kurzerFriſt anberaumt werden , daß eine Vertrekerwahl nichk mehr mög⸗lich iſt , ſo gelten die Vertreter der vorausgegangenen V. - V. auchfür dieſe außerordentliche B. V. Für ausgeſchiedene Verkreter iſtdurch die Bezirksv . Stellverkretung zu beſtellen .

Wenn unter Angabe der Tagesordnung und unter ſchriftlicherBegründung der zu behandelnden Gegenſtände zwei Fünftel der
Geſamtmitgliedſchaft durch ihre Bezirksv . die Abhaltung eineraußerordentlichen V. B. beantragen , ſo hat der Vorſt .dieſen Antrag bekanntzugeben und ihm innerhalb zweier Monatezu entſprechen .

VI. Allgemeine Witgliederverſammlung.
§ 30. Zur allgemeinen Mitgliederverſammlung hat Zutritl,wer ſich als Mitglied des B. L . B. ausweiſt oder vom Vorſt . einebeſondere Einladung erhalten hat .
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Gegenſtände der allgemeinen Witgliederverſammlung ſind :
a) Bericht des 1. Vorſ . über die Tätigkeit des Vereins und die

ſchul - und ſtandespolitiſche Lage , ſowie deren Beſprechung .
b) Vorkräge und Beſprechungen gemäß dem in § 1 der Satzung

bezeichneken Vereinszwecke .
Falls den Vorträgen Leitſätze zugrundeliegen , worüber ab⸗

geſtimmt werden ſoll , ſo haben nur die MWitglieder der V. - V. ein
Abſtimmungsrecht .

Die Vorkräge werden durch die im Jahre vor der allge —
meinen Witgliederverſammlung ſtattfindende V. ⸗V. beſtimmt .
Dem Vorſt . ſteht es frei , auch von ſich aus einen Vorkrag an —
zuordnen .

VII . Bezirkslehrervereine .
§ 31. Der Verein gliederk ſich in Bezirkslehrerv . Dieſe wer⸗

den mit Zuſtimmung der V. - V. gebildek . Eigene Bezirksv . bilden
die Städte Mannheim , Karlsruhe , Freiburg , Pforzheim und
Heidelberg .

§ 32. Der Vorſtand jedes Bezirksv . beſteht minde⸗
ſtens aus einem 1. und 2. Vorf . , einem Schriftf . und einem Rech⸗
ner . Die Beamten der Bezirksv . werden auf ein Jahr gewählt .

Die Bezirksv . können ſich eine Geſchäftsordnung
geben , die der Vereinsſatzung nicht widerſprechen darf und der
Genehmigung des Vorſt . unkerliegt .

Ein Bezirksv . der nicht ordnungsgemäß gebildet iſt ( Abſatz J)
iſt auf der V. ⸗V. nicht vertrekungsberechtigt . Beſtellt ein Bezirksv .
krotz Aufforderung des Vorſt . innerhalb einer geſetzten Friſt keine
Geſchäftsleitung ( Abſatz 2), ſo iſt der Vorſt . berechkigt , bis zur ord⸗
nungsmäßigen Beſtellung eines Vorſt . durch den Bezirksv . von ſich
aus zur vorläufigen Führung der Geſchäfte einen Bezirksvereins⸗
vorſt . zu ernennen .

§ 33. Die Bezirksv . halten regelmäßig Verſammlungen
ab , beſprechen Vereins - und Skandesangelegenheiten , erörkern
Schul - und Unterrichtsfragen und behandeln insbeſondere die Ver⸗
bandsaufgaben des D. und des B. L . V.

Stkellt wenigſtens ein Driktel der Bezirksvereinsmitglieder
unker Angabe der Tagesordnung einen Antrag auf Abhaltung
einer Vereinsverſammlung , ſo muß innerhalb zweier Wochen eine
Tagung des Bezirksv . einberufen werden .

Zu den Verhandlungen der Bezirksv . können durch den Vorſ .
auch Nichkmitglieder eingeladen werden , wenn allgemeine
Schul - und Erziehungsfragen auf der Tagesordnung ſtehen .

Die Bezirksv . können zur Deckung ihrer Ausgaben von ihren
Witgliedern Umlagen erheben .
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Die Bezirksv . vertreten ihre Forderungen und Beſtrebungen
den Gemeinden und örklichen Schulbehörden gegenüber nach den
Grundſätzen des Vereins ſelbſtändig . Jedoch ſind alle Eingaben
vor der Einreichung dem Vorſt . zur Kenntnis zu bringen .

§ 34. Der Vorſitzende eines Bezirksv . beruft und leitet
die Verſammlungen des Bezirksv . und iſt für den Vollzug der

laufenden Geſchäfte verantwortlich . Er erſtattet den Jahresbericht
über die Tätigkeit des Bezirksv . im abgelaufenen Vereinsjahr und

gibt dieſen Bericht an den Vorſt .

VIII . Schlußbeſtimmung .

§ 35. In dringenden Fällen iſt der Vorſt . mit Zweidrittel⸗
mehrheit zur ſofortigen Erledigung von ſolchen wichtigen Vereins . ,
Schul - und Standesangelegenheiten befugt , die ihm in vorſtehender
Satzung nicht zugewieſen ſind . Von ſolchen Enkſcheidungen iſt der

Mitgliedſchaft ſofort Kenntnis zu geben .

§ 36. Die Auflöſung des Vereins kann nurin einer zu
dieſem Zweck einberufenen Witgliederverſammlung beſchloſſen
werden , wenn die Witgliedſchaft unter 100 herabgeſunken iſt . Zu
dem Beſchluß iſt Dreivierkelmehrheit erforderlich . Die die Auf—⸗
löſung beſchließende Mitgliederverſammlung entſcheidet mit ein⸗
facher Mehrheit über die Verwendung des etwa vorhandenen
Vermögens .

Anhang .

Zu 8S 2 der Satzung , Lehrerheim betr . , wird beſtimmt :

a) daß der Gewinn dem gleichen und nicht einem fremden Zweck
zugeführt wird und daß etwaige Kapitaleinlagen der Witglieder
mit höchſtens 5 v. H. verzinſt werden ;

b) daß bei Ausloſungen von Ankeilſcheinen , Ausſcheiden eines
Witgliedes oder für den Fall der Auflöſung des Vereins nicht
mehr als der Nennwert der Einlage zuge chert und bei der
Auflöſung der Reſt des Vermögens für gleiche Zwecke be⸗
ſtimmt iſt .

II . Der Vorſtand .
1. Obmann : Hptl . Oskar Hofheinz , Heidelberg , Bismarck⸗

ſtraße 17, Landtagsabgeordneter .
2. Obmannſtellvertreter : Direkkor H. Winkermankel , Offen⸗

burg , Friedrichſtraße 17: ( Zuſchriften über Lehrerheim , Ktieger⸗
dank , Weihnachtsgaben uſw. ) .

„Schriftführer : Hauptl . A. Raupp , Heidelberg , Grahamſtr . 29.

4. Rechner : Hauptl . K. Schaechner , Karlsruhe , Herrenſtr . 43.
Einzahlungen auf das Konko des Bad . L. - V. bei der
Bad . Beamten - Genoſſenſchaftsbank Karlsruhe ; Jahres⸗Ein⸗
zugsliſten am Jahresſchluß ) .
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5. Schriftleiter der Bad . Schulzeitung : Rektor W. Lacroix ,
Heidelberg , Schillerſtr . 23.

6. Beiräte : Kreis Konſtanz : Hauptl . L. Gerkis in Nenzingen bei
Stockach .

„ Freiburg : Hauptl . R. Geiger , Weil - Leopolds -
öhe .

„ Offenburg : Hauptl . a. D. M. Schütz in Lahr
zugl . Rechtsſch . und Haftpfl . ( Näh . ſ. S. 64 )

„ Karlsruhe : Haupklehrer W. Graf , Karlsruhe .
Sofienſtraße 158.

„ Vannheim : Hptl . Chr . Schüßler , Mann⸗
heim , Rheinvillenſtraße 11.

„ Heidelberg : Hptl . Fr . Himmelmann , Nußloch .
„ Wosbach : Hptl . M. Wohlfarth , Eberbach .

7. Vertreter der Unſtändigen : Lehrer Romacker in Knielingen
( Ausſchuß für Lehrerzeitfragen ) . Lehrer Sakkler in Kandern .
( Ausſchuß für Erziehungswiſſenſchaft . )
der Nichkverwendeten : O. Rock , Heidelberg , Bismarckſtr . 17.

8. Geſchäftsführer der Ausſchüſſe :
a) für Schul⸗ und Lehrerzeitfragen : Studienrat A. Kimmel⸗

mann , Karlsruhe , Karlſtraße 14. ( Anfragen und Zuſchriften
über Schul - und Lehrerrechk , Dienſtſtellenausſchüſſe . )

b) für Zähldienſt : Hptl . Lindenfelſer , Heidelberg , Werder⸗
ſtraße 14. ( Anfragen und Zuſchriften in Gehaltsfragen , Orks —
klaſſen , Wohnung u. a. )

o) für Erziehungswiſſenſchaft : Schulrat E. Gerweck , Mann⸗
heim . ( Lehrplanfragen , Lehr - und Lernmikttel , Lehrbücherei ,
Stoffangaben für Arbeitsgemeinſchaften , Einrichkungen von
Lehrerfortbildungskurſen . )

d) für Jugendſchriften und Lehrbücher : Hptl . H. Schilling ,
Freiburg i. Br . , Kirchſtr . 47. ( Leſebuchfragen , Einrichtungen
von Schulbüchereien . )

Allgemein : Bei Verſetzungen Quittungskarten an den neuen Be⸗
zirksrechner .
Bei allen perſönlichen Anfragen Porko beizufügen .

III . Selbſthilfeeinrichkungen :
Hilfe am Grabe , z. Z3t. 500 M. , Weihnachksgaben , Unterſtützung

für Hinterbliebene , ſtellenloſe Junglehrer uſw . in beſonderen Nok⸗
fällen , Rechtsſchutz , Haftpflicht , Feuerſchutz der Konfrakernitas
und Hilfe der Krankenfürſorge in Krankheitsfällen ( für Nicht⸗
verwendete ) Lehrerheim Bad Frayersbach —

Der Deutſche Lehrerverein .
Er umfaßt alle deutſchen Lehrervereine , die die Mitgliedſchaft

nicht konfeſſionell oder politiſch einſchränken und den deutſch⸗
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öſterreichiſchen Lehrerverein . Der Verein hat rund 160 000 Wit⸗

glieder .
Vorſitzender : Oberſchullehrer G. Wolff , Berlin , NO18 .

Geſchäftsſtelle : Berlin C 25, Kurze Straße 3 —5 . Fern .

ruf : Alexander 498 .

BVerichterſtatter für Baden : Schulrat Willy Müller ,
Berlin N 58, Schönhäuſerallee 129.

Vereinsorgan iſt die „ Allgemeine Deutſche Lehrerzeitung “.

Der B. L. - V. iſt im Hauptausſchuß vertreken durch Ob—

mann Hofheinz und Beirat Wohlfarth .

Die Witglieder des B. L. - V. genießen beim D. L. - V. Haft⸗
pflicht - und Rechtsſchutz .

Eine Unterſtützung in Haftpflichtfällen findet ſtatt bei

Schadenerſatzanſprüchen , die gegen Vereinsmitglieder erhoben
werden als

1. Lehrer , Schulleiker und Schulaufſichtsbeamter in amtlicher
und privater Berufstäligkeit ,

2. Privalmann ,
3. Haushaltungs - und Familienvorſtand ,
4. Wohnungsinhaber ,
5. Dienſtherr und Arbeitkgeber .
Den Haftfpflichtſchuz als „ Privatmann “ genießen auch die

Ehefrauen der Wikglieder und die minderjährigen Kinder , denen

ſie Unterhalt gewähren .

Sobald ein Fall ſich ereignet , für den der Lehrer voraus⸗
ſichklich haftbar gemacht wird , keile man den Sachverhalt ſofort
dem Referenten für Haftpflichtfälle im B. L. - V. , Herrn Hpll.
a. D. Schütz in Lahr , Roonſtraße mit . Viemals darf ein

angeforderker Erſatz anerkannt oder eine private Abmachung ein.

gegangen werden , bevor die Rechtsſchutzkommiſſion Schütz )
Skellung dazu genommen hat . Wer dieſe Vorſchriften nicht ein⸗
hält , hat Ablehnung ſeines Unkerſtützungsantrags zu gewärkigen .

Der Rechtsſchutz kann in Anſpruch genommen werden in

ſolchen Reichsſtreitigkeiken , die aus der Berufstätigkeit des Lehters
hervorgehen . Der Rechtsſchutzſtelle ( ebenfalls Schütz - Lahr ) iſt der
Sachverhalt mitzukeilen , bevor Klage erhoben wird . Sie enk⸗

ſcheidet darüber , ob die gerichtliche Burchführung angebracht
oder ein Vergleich vorzuziehen ſei , die Rechksſchutzſtelle gewährt
nur Rat und evtl. Geldunterſtützung zur Durchführung von Prozeſ⸗
ſen, führt alſo ſelbſt keine Prozeſſe für die Mitglieder . In Diſzi⸗
plinarfällen ſoll in der Regel auch Unkerſtützung bewillgt
werden , wenn das Verfahren durch außer amtliches Verhalten
herbeigeführt worden iſt .
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2. Peſtalozziverein badiſcher Lehrer ,

gegründet 1846 .

Witglieder 1. 1. 1928 : 2750 . Stkeueranſchlag des Liegenſchafts⸗
vermögens 94000 Mk . Kapitalvermögen 160 000 Mk . Sterbegeld
700 Mk. , für Frauen 350 Mk . Beiträge hälftig auf 1. März und
1. September .

Beikragskafel ( Frauen zahlen die Hälfte ) .

Eintr⸗ Beitrag Eintr . ⸗ Beitrag Eintr. ⸗ Beitrag [Eintr.⸗ Beitrag
Alter R⸗M. Alter R. ⸗M. Alter R. ⸗M Alter R⸗M.

26 13,0036 18,00 [46 26 . 40
27 13,40 37 18,8047 22760

18 10,4028 13,80 38 19,40 [ 48 28,80
19 10,60 29 14 . 20 39 20,20 49 30,00
20 10,80 30 14 . 60 40 21,00 50 31,50
21 11,0631 152%0% 231·80 51 32,80
22 11,40 32 1580 260 22 34,20
23 11,80 88 16,20 43 23,40 53 35,80
24 12,20 [34 16,80 44 24 . 40 54 37,40
25 12,60 35, 1740 45 25,40 55 39 . 20

Für die am 1. 1. 25 vorhandenen Mitglieder über 50 Jahre :
56 441. 20 [ 57 43,00 58 45,20 59 27,20

60 und mehr 50,00

Zentralverwalkung :
A. Engler , W. Hahn , K. Eidel , W. Wäller in Offenburg ,

E. Laubenberger in Ortenberg .

3. Konfraternitas ,
Verein bad . Lehrer zu gegenſeikiger Entſchä⸗
digung bei Feuer und Einbruchſchäden , hat den
Zweck , den Wikgliedern bei Brandunglück oder Einbruch volle
Entſchädigung zu gewähren . Wer gegen Feuerſchaden verſichert
iſt , iſt mit der gleichen Summe auch gegen Einbruch verſichert .
Gewöhnlicher Diebſtahl gilt nicht als Einbruch .

Beitragsleiſtungen : Für je 1000 M. Verſicherungsſumme ſind
bei Neueintritt und Nachverſicherungen zu bezahlen : a) für Feuer⸗
verſicherung ! M. , b) für Einbruchverſicherung 10 Pfg . Umlagen
werden nach Bedarf erhoben . Die Verſicherungsſteuern werden für
beide Arten der Verſicherung für ſämtliche Milglieder aus der

E
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Vereinskaſſe bezahlt . Die Konfraternitas hat Nr . 12 272 beim

Poſtſcheckamt Karlsruhe . Mitgliederzahl auf 1. Juli 1927 : 7357.

Durchſchnittliche Höhe einer Verſicherung : 9916 Mark . Wer

bei der Konfraternitas verſicherk ſein will , muß Mitglied des Bad .

Lehrervereins ſein .
Der Vorſtand :

H. Konrad , Hauptlehrer in Gaggenau , Obmann .

K. Wehrle , Sberlehrer in Roktenfels , Obmannsſtellvertreter .
K. Striegel , Hauptlehrer in Scheuern bei Gernsbach , Schriftführer .
K. Vogelbacher , Hpkl . a. D. , Kappelwindeck ( Schänzel ) , Rechner .
K. Herold , Haupkl . in Gaggenau , Beirat .

4. Krankenfürſorge badiſcher Lehrer ,

gegründet am 1. I. 1903 in Offenburg , ſeik 1. I. 23 mit dem Verein

unſtändiger Lehrer vereinigt , ( gegr . 15. IV. 1883 in Bühl ) .
A. Leiſtungen .

1. 75 “ der belegken Auslagen für Arzt , Arznei lärztlich ver⸗

ordnet ) und Fahrgebühren ( Krankenkransporte und Fahrt zum
nächſten Arzt , bzw . Facharzt , Krankenhaus und zur Heilſtätle )

2. Bei Kranͤkenhausbebandlung Zuſchuß von 75/
bis z. Höchſtſatz v. 4 Mk . pro Tag . Operationsaufwand , Beſtrah⸗
lung und Röntgenbehandlung ebf . 757 . Gleichbedeutend mit

Krankenhausbehandlung iſt der Aufenthalt in Lungen u. Nerven⸗

heilanſtalten , Sanatorien , ausgenommen Irrenanſtalten , Anſtalten
für Epileptiker , Trinker und Schwachſinnige . Im Landesbad Baden⸗
Baden beträgt der kägliche Zuſchuß 2 Mark .

3. Nach ſechsmonatlicher Mitgliedſchaft eine Wochenhilfe
von 40 Nek. ; außerdem 75/iger Erſatz der Koſten bei operakiver
Geburtshilfe , Krankenhausvergükung vom 10. Tage an .

4. Für kranke Außerplanmäßige nach Einſtellung der

ſtaatl . Vergükung 75 ) ) des Gehalts eines ledig . , außerplanm .

5
in Ortsklaſſe D 1. Dienſtj . Für Junglehrer beſonders

wichtigl
5. Geſamtunkerſtützungsdauer 30 Monate , in einem Krank. ⸗

heitsfall jed . nur 24 Monake . 285
6. Jahreshöchſtſatz für Einzelverſicherke 500 Mk . für

Verwitwete und Kinder 700 Mäk. , für Mann und Frau 800 Mk. ,

für Eltern und Kinder 1000 Mk . Monatsunterſtützungen an Außer⸗
planmäßige ſtehen außerhalb der Höchſtleiſtungen .

B. Beiträge .

Für Hauptverſicherte 4 Mk . für Frau 3 Mk . Kinder 1 Mk. ,
Schweſter , Mutter , Vater uſw .4 Mlke, für Nichtverwendeke 1,50 Mk—

monatlich . Beim Eintr . nach dem 50. Lebj . monatl . 50 Pfg . , nach
dem 60. 1 Mk. mehr .

0.
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C. Milgliedſchaft .
1. Beitrittsberechkigt ſind die Witglieder des

Bad . Lehrervereins , wenn ſie geſund und innerhalb des
letzten Jahres nicht länger als 14 Tage krankheikshalber beurlaubt
waren .

2. Beitrittsberechtigt ſind ferner die Familienmit⸗
glieder eines Verſicherken , wenn ſie 3 Monate vor der An⸗
meldung keine ärztl . Hilfe in Anſpruch genommen haben und nicht
mit einem chroniſchen Leiden behaftet ſind .

3. Aufgenommen werden kann auch die unverheiratkete
Schweſter und die verwikwete Mutter eines Kaſſenmitgliedes , wenn
ſie dieſem den Haushalt führt ; ändert ſich dieſes Verhältnis , ſo

196
die Mikgliedſchaft . Waiſen können ebenfalls aufgenommen

werden .
4. Die Aufnahmegebühr beträgt für den Hauptiverſicherten

2 Wk. , für jede weitere Perſon 1 Mk .

Verwaltungsrak :
Vorſtand : Eug . Knaus . Rechner : O. Haas . Schriftf : A. Großholz ,
ſämtl . in Offenburg . Beiräte : Direkkor Wintermantel und Lehrer
Schatz in Offenburg , Oberlehrer Laubenberger in Ortenberg und
Lehrer Wilhelm Wüller in Mannheim .

5. Verein badiſcher Lehrerinnen .
Sitz des Vereins iſt Karlsruhe . Aufgenommen werden ſtaat⸗

lich geprüfte Lehrerinnen , die ihren Amtsſitz in Baden haben
PPrivatlehrerinnen , Muſiklehrerinnen ) . Der Verein bezweckt die
Hebung des Lehrerinnenſtandes .

Vereinsorgan : „ Die badiſche Lehrerin “ ( Konkordia A. ⸗G. ,
Bühl in Baden ) .

Vereinsvorſtand : Ehrenvorſitzende : Ottilie Klein , Wertheim .
1. Vorſitzende : Martha Schmidt , Karlsruhe .
2. Vorſitzende : Suſe Rälhling , Pforzheim .
Schriftf . : Julia Füller , Karlsruhe .
Rechner : Fr . Odenwald , Durlach .
Volksſchulgruppe : MWaria Zehringer , Furtwangen .
Gruppe d. Ln. a. H. W. ⸗Sch . : Maria Janſon , Mannheim .
Gruppe d. techn . Ln. : Kath . Spieß , Mannheim .
Gr . d. Fortb . ⸗Schull . : Marie Mayer , Baden - Baden .
Der Verein beſitzt Heime in Baden - Lichtenkal , Gaienhofen am

Bodenſee und Schönau i. W.

6. Badiſcher Turnlehrerverein .
Zweck : Förderung der Leibesübungen an Volksſchulen .
Mikgliederſtand ektwa 1000 .

85
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Vorſtand : Kreisoberſchulrat O. Iſchler , Karlsruhe , 1. Vorſitzender .
Turnlehrer F. Neuberk , Karlsruhe , 2. Vorſitzender .
Haupklehrer Fr . Waier , Karlsruhe , 1. Rechner .
Hauptlehrer W. Henning , Durlach , 1. Schriftführer .

7. Verein ſtenographiekundiger Lehrer Badens .

Syſtem Gabelsberger und Reichskurzſchrift
dient zur Förderung der Verbreitung der Schnellſchrift . Vor⸗
ſitzender iſt Direktor Dr. A. Braun am Realgymnaſium zu Wein⸗
heim . Die Witglieder erhalten gegen einen jährlichen Beitrag
von 2 M . die Monatsſchrift „ Die Fortbildung “ und „ Der Schrift⸗
wart “ . Poſtſcheckkonto : Hptl . Julius Herrmann in Mannheim
Nr . 5939 Karlsruhe . Der Verein iſt Milglied des Deutſchen Skeno⸗
graphenbundes und des Bad . Stenographenverbandes .

8. Bad . Lehrerverband für deutſche Einheitskurzſchrift ,
E. VB.

Mannheim , Meßplatz 2, früher Skolze - Schrey , bezweckt Ver⸗
breitung und korrekte , fachgemäße Einübung der deutſchen Ein⸗
heitskurzſchrift ( Reichskurzſchrift ) und der vereinfachten deutſchen
Stenographie , Einigungsſyſtem Skolze - Schrey unter Lehrerſchaft ,
Privatperſonen , und heranwachſender Jugend . Jährlicher Beitrag
für auswärtige Mitglieder 3 Mk. , für Witglieder in Mannheim
und den Vororken 6 Mu. , dafür koſtenloſer Beſuch von 4 Übungs⸗
abenden in der Woche . Jedes Mitglied erhält monaklich eine
ſtenographiſche Zeitſchrift je nach Syſtem . Anfragen , Anmeldungen
uſw . an : M. Kohler , Hauptl . , Mannheim , Meßplatz 2, 1. Vorſ . ,
oder A. Meiß , Prof . 2. Vorſ . , Mannheim M 7, 12b oder Prof .
Albecker , Mannheim - Feudenheim , Scheffelſtr . 58. Poſtſcheckkonto :
24351 Karlsruhe .

Aktiengeſellſchaft Konkordia in Bühl
Gegründet 1881 von badiſchen Lehrern zum Zwecke der Unter⸗

ſtützung bedürftiger Lehrer und ihrer Hinkerbliebenen . Das Ge⸗
ſchäft übernimmk alle Arken von Druckäarbeiken und verkauft alle
Lehrmittel einzeln und im großen an Verbraucher und Wieder⸗
verkäufer .

Direkkion ; W' Vefes
Aufſichts rat : Hptl . Alfred Baur , Karlsruhe , Boeckhſtr . 16a,
Vorſ. ; Rekt . Joh . Braun , Karlsruhe , Pultlitzſtr . 20; Oberl . Oskar
Diemer , Urloffen ; Obmann Hofheinz , Heidelberg ; Hptl . a. O. Vogel⸗
bacher, Kappelwindeck , A. Bühl ; Sirektor Heinrich Winkermantel ,
Offenburg , Oberl . a. D. Alex . Wiktmann , Bühl ; Direktor Edm.
Wöhrle , Baden - Baden .
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